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Appenzelìisches

Monatsblatt.
Nr. S. Hornung. t84t.

ES ist kein Mensch so klug, daß er nicht eben toll bei der gc.

meinstcn Sache werden könnte.

Görhc.

Chronik des Jänners.
(Beschluß.)

Die Vorsteher von Trogen haben eine Instruction für
den Polic-idiener aufgestellt, die besonders auch darauf hin-

zielt, eine bessere Handhabung der Sitten - und Policei-Ge-
setze zu bewirken. Derselbe hat zu diesem Endzwecke sowol
bei Tage, als zur Nachtzeit, so oft der regierende Haupt-
mann, oder der Policeiocrwalter ihn dazu beauftragen, in
der Gemeinde die Runde zumachen und auf Alles zu achten,
was gegen die Sitten- und Policei-Gesetze geschieht. Wenn
die Genannten ihn beauftragen, so hat er nicht bloß in den

Wirthshäusern, sondern auch in Privathâusern, auf welchen

Verdacht ruht, nachzusehen, ob die Sitten- und Policei-Ge«
setze übertreten werden. Dabei ist er besonders angewiesen,
auf die unerwachsene Jugend zu achten, wo dieselbe ohne

Gegenwarr und Aufsicht ihrer Eltern, oder anderer Ver-
wandten sich in den Wirthshäusern herumtreiben, oder zur
Unzeit, im Sommer nach der Betglocke und im Winter nach
sieben Uhr, herumschwärmen sollte.
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In Meiven hat die Kirchhöre dem Geschenke des H.
Barrholome Bäuziger H bereits weitere Folge gegeben und

den 17. Jänner einstimmig die Aufstellung einer Orgel in

der neuen Kirche beschlossen, die noch im Laufe dieses Iah-
res fertig werden soll. Neben den Gemeinden Hundweil,
Schönengruud, Rehctobcl und Wald wird dann Heiden die

fünfte des Landes sein, die eine Kirchenorgel besitzt.

Den 8. Jänner wurde das schöne neue doppelte Schul-
Haus im Dorfe durch Gesang und Rede, in Gegenwart der

gesammten Schnlcommission, eingeweiht und am folgenden

Montag von den Schulen bezogen, die sich seiner zweckmäßi-

gen Einrichtung sehr freuen.

Chronik des Hormmgs.

Die Verhandlungen des grossen NsthtS während sei.

ncr den 20. — 22. Hornung in Herisau gehaltenen Ver-

sammlung bieten mehrfachen Stoff für unsere Ueberlieferun»

gen dar.

Die Beantwortung der für eine zugleich humanere und

wirksamere Verwaltung unserer Strafgerechtigkeitspflege so

wichtigen Frage über die Benützung der st. gallischen Straf-
anstatt für Verbrecher, die von unsern Gerichten beurtheilt
wurden, ist nun vorläufig in ihrem mitunter etwas krebs,

artigen Gange soweit vorgerückt, daß der Rath einen be-

stimmten Fall, wo die Ablieferung eines Verbrechers in die

st. gallische Strafanstalt in Frage kommen könnte, abzuwar-
ten und dann nach Maßgabe der Umstände über dieselbe zu

entscheiden sich vorgenommen, übrigens aber beschlossen hat,
die allfälligen Kosten, die von St. Gallen für jeden cinzel-
nen Sträfling zu 1 fl. 56 kr. wöchentlich berechnet werden,

H Nonatâblatt i8t0, S. 17S.


	Chronik des Jänners

